
Jung und 
arbeitslos
Was tun?
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Einen 
Eistee, 
bitte.

Hoi Lisa, 
alles klar?

Was machst du eigentlich  
nach der Lehre?Frühling im Park...

Ja, tipp topp. 
Was hättest du 
gerne, Patrick?

Weiss  
noch nicht. 
Das schaue 
ich dann im  

Sommer.

Wer bist  
denn du?

HALT!

Im Sommer ist es zu spät. 
Plane rechtzeitig, wie  

es nach der Lehre  
weitergeht.

Ich bin Caty, die Katze,  
die alles über Arbeits- 

losigkeit weiss. 

•	Frage deinen Arbeitgeber 	 spätestens drei Monate 	 vor dem Ende deiner 	 Lehrzeit, ob er dich weiter	 beschäftigen kann.
•	Wird dir eine Stelle in 	 deinem Lehrbetrieb an-	 geboten, dann verlange 	 eine schriftliche Bestäti-	 gung dafür.
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Mein Chef hat mir heute gesagt, dass er nach der  
Lehre keine feste Stelle für mich hat. Nur vier Monate  

temporär kann ich bleiben – während des Mutter- 
schaftsurlaubs einer Kollegin. 

Doch, das bringt etwas! Auch mit einer  
Temporäranstellung sammelst du Berufser- 

fahrung. Und falls du dich danach arbeitslos 
melden musst, bekommst du von der Ar- 

beitslosenversicherung mehr Geld  
als direkt nach der Lehre.

Vier Monate! Das  
bringt doch nichts, such  
dir lieber gleich einen  

richtigen Job.

Warum denn das?  
Bekommt nicht jeder,  

der arbeitslos ist,  
gleich viel?

Oh nein! Das ist  
eine komplizierte  
Angelegenheit.

Ja, meine Tante hatte ein eigenes Geschäft,  
das sie schliessen musste. Sie hat gar keine  

Arbeitslosenentschädigung erhalten.
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Wer bekommt Arbeitslosenentschädigung?

Alle Angestellten in der Schweiz, die mehr als 500.- Franken im Monat 	
verdienen, sind obligatorisch gegen Arbeitslosigkeit versichert, Selbstän-
digerwerbende hingegen nicht. 

Wenn du arbeitslos gemeldet bist, wirst du von einem Regionalen Arbeits-
vermittlungszentrum (RAV) in deiner Nähe bei der Stellensuche unterstützt. 
Falls dies für deine Stellensuche hilfreich ist, kannst du an Kursen teilneh-
men, ein Praktikum absolvieren oder ein Motivationssemester besuchen.

Damit du Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erheben kannst, musst 
du allerdings die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

	 •	 ganz oder teilweise arbeitslos sein (als «teilweise arbeitslos» 
	 	 	 gilt, wer eine Teilzeitstelle hat und eine Vollzeitstelle sucht)

	 •	 einen Mindestausfall von zwei Arbeitstagen und eine 	
	 	 	 Lohneinbusse vorweisen können

	 •	 in der Schweiz wohnen

	 •	 die obligatorische Schulzeit zurückgelegt haben

	 •	 innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Erstanmeldung 	
	 	 	 mindestens 12 Monate Beitragszeit nachweisen können 	
	 	 	 (es gibt gewisse Umstände, die einem von der Beitragszeit 	
	 	 	 befreien, z.B. eine Ausbildung, sofern man während 	
	 	 	 mindestens 10 Jahren in der Schweiz gewohnt hat)

	 •	 vermittlungsfähig sein (bereit, in der Lage und berechtigt, 
	 	 	 eine Arbeit anzunehmen) 

	 •	 die Kontrollvorschriften des RAV einhalten

Mit welchem Betrag kannst du rechnen?

Wenn dir Arbeitslosenentschädigung (ALE) zusteht, werden dir von der 	
Arbeitslosenkasse (ALK) jeden Monat deine Taggelder überwiesen.

Welchen Betrag du zugute hast, ist abhängig vom «versicherten Verdienst» 
(dein durchschnittliches Einkommen während der letzten 6 oder – falls 	
vorteilhafter – der letzten 12 Monate).

Direkt nach der Lehre wird allerdings nicht der effektiv erzielte Lohn als 
versicherter Verdienst genommen, sondern eine Pauschale. Deren Höhe 	
ist abhängig von der Dauer deiner Ausbildung, deinem Alter und davon, 	
ob du Kinder hast.

In der Regel beträgt die Arbeitslosenentschädigung 	
70% des versicherten Verdienstes.

80% bekommst du in folgenden Fällen:

	 •	 Bei Unterhaltspflichten gegenüber Kindern 

	 •	 Wenn dein versicherter Verdienst 3’797 Franken nicht übersteigt

	 •	 Falls du eine Invalidenrente beziehst 

	 	 	 (Invaliditätsgrad von mindestens 40 %)

Wie lange du Arbeitslosenentschädigung bekommst, ist abhängig von 
deiner Beitragszeit und deinem Alter. 

Anzahl Taggelder	 Beitragszeit (in Monaten)	 Alter

200 		 12 bis 24	 bis 25

260	 	 12 bis < 18	 ab 25

400	 	 18 bis 24	 ab 25
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Aber wenn ich  
schon gearbeitet  
habe, bekomme  

ich keine «Warte- 
tage», oder?

Letztes Jahr hat sich mein  
Cousin arbeitslos gemeldet, als  
er nach der Schule keine Lehr- 

stelle gefunden hat.

Und man  
bekommt  
trotzdem  

Geld?

Nicht sofort - erst nach 120  
«Wartetagen». Die Arbeitslosen- 
versicherung hilft einem jedoch,  
für diese Zeit eine Lösung zu  
finden. Zum Beispiel ein  
Berufspraktikum oder ein  
Motivationssemester.

Du hast Glück, dass  
du in deinem Lehrbetrieb  

bleiben kannst.

Glück? Naja. Irgendwie  
habe ich keine Lust mehr,  

dort zu arbeiten. Ich will mir  
etwas anderes suchen.  

Vielleicht kündige ich auch 
einfach und melde mich  

dann arbeitslos.

Das würde ich dir nicht  
raten. Wer selbst kündigt,  
dem werden von der ALV  

bis zu 60 Einstelltage  
aufgebrummt.

Doch. Im Sinne eines Selbst- 
behalts gibt es auch dann Wartetage, in  

den meisten Fällen 5 oder 10. Wie viele es  
sind, ist abhängig von deinem versicherten 

Verdienst und davon, ob du Unterhalts- 
pflichten gegenüber Kindern hast. 

Darf  
man  
das?

Ja. Nach der  
obligatorischen  
Schulzeit oder  

nach einer Ausbil- 
dung gilt man als  
«beitragsbefreit».  
Das heisst, man  

kann sich arbeits- 
los melden,  
obwohl man  

keine Beiträ- 
ge für die Ar- 

beitslosen- 
versicherung  
bezahlt hat. 

Was ist denn  
das schon wieder, 
«Einstelltage»?

Das sind Tage,  
an denen dir dein  

Taggeld gestrichen  
wird. Du hast wäh- 

rend der Arbeits- 
losigkeit nämlich  
nicht nur Rechte,  

sondern auch  
Pflichten.

Richtig. 

Und  
wenn ich  

diesen nicht  
nachkomme,  
gibt’s auch  
kein Geld?

Sommer im Freibad...
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Caty, das  
ist meine Freun- 

din Sophie, sie hat ein 
Problem mit ihrem Job 

– vielleicht kannst  
du ihr helfen.

Mein Chef verlangt von mir fast  
täglich Überstunden, das macht mich völlig 

kaputt. Ich schlafe schlecht und habe Rücken- 
schmerzen. Am liebsten würde ich  

sofort kündigen!

Dann be- 
kommst du aber  

Einstelltage.

Nein. Wenn dich  
die Arbeit wirklich krank  

macht und du dies mit einem  
Arztzeugnis belegen kannst, werden  

dir die Einstelltage wahrscheinlich  
erlassen. Aber du musst unbedingt  

zuerst mit deinem Hausarzt  
sprechen, bevor du deine  

Stelle kündigst.  

Bei den  
Pflichten  

heisst es,  
man müsse  

eine «zumut- 
bare» Stelle  
annehmen.  
Was bedeu- 

tet das?

Eine Arbeit ist zumutbar, wenn
•	sie den Wiedereinstieg in deinen Beruf nicht behindert
•	sie mit deinen persönlichen Verhältnissen zu  
	 vereinbaren ist (Alter, Gesundheit, Familie)
•	der Arbeitsweg maximal 4 Stunden pro Tag  
	 in Anspruch nimmt
•	die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen 
	 eingehalten werden

Was musst du beachten?

Während deiner Arbeitslosigkeit hast du verschiedene Pflichten gegenüber 
der Arbeitslosenversicherung. Du musst…

	 •	 dich aktiv um eine neue Stelle bemühen und bereits während 	
	 	 	 der Kündigungsfrist gezielt Bewerbungen schreiben

	 •	 deine Bewerbungsschreiben sowie allfällige Absagebriefe 	
	 	 	 aufbewahren und diese deinem RAV-Berater vorweisen

	 •	 eine «zumutbare» Stelle annehmen

	 •	 die Weisungen des RAV befolgen und zu allen Gesprächs-	
	 	 	 terminen erscheinen

	 •	 an einer Arbeitsmarktlichen Massnahme, die dir das RAV 	
	 	 	 bewilligt hat, teilnehmen 

	 •	 alle relevanten Informationen in Zusammenhang mit deinem 	
	 	 	 Anspruch der Arbeitslosenversicherung unverzüglich mitteilen: 	
	 	 	 Beispielsweise wenn du krank bist oder wenn du eine temporäre 	
	 	 	 Stelle gefunden hast

Falls du deine Pflichten verletzt, kann dein Anspruch auf Arbeitslosenent-
schädigung vorübergehend gestrichen werden. Solche «Einstelltage» 	
werden dir unter Umständen auferlegt, wenn du

	 •	 deine letzte Stelle selbst gekündigt hast

	 •	 dich nicht genügend um Arbeit bemühst

	 •	 die Kontrollvorschriften und Weisungen des RAV missachtest

	 •	 deine Auskunfts- und Meldepflicht nicht befolgst

	 •	 zu Unrecht Arbeitslosenentschädigung erwirkst

Die Einstellung beträgt je nach Verschulden zwischen 1 und 60 Tagen.

Eine Arbeit, die dir einen Lohn von weniger 
als 70% des versicherten Verdienstes  
einbringt, musst du nicht annehmen;  

es sei denn, du erhältst  
Kompensations- 

zahlungen im  
Rahmen eines  

Zwischenverdienstes.
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Und was ist ein  
«Zwischenverdienst»?

Zum Beispiel wenn du zwei  
Wochen temporär arbeiten kannst  
oder eine Stelle findest, bei der du  
weniger verdienst, als dass du von  
der Arbeitslosenversicherung  
bekommen würdest. 

Wie läufts mit  
der Jobsuche?

Wie geht das  
eigentlich?

Ja, genau: Wir wissen nun zwar schon  
allerhand über Arbeitslosigkeit,  
aber wie man sich anmeldet,  
hast du uns noch nicht  
erklärt, Caty. 

Schon wieder  
eine Absage, wenn  

das so weitergeht, muss 
ich mich im Dezember  

arbeitslos melden.

Warte nicht, bis du  
tatsächlich arbeitslos bist.  

Du kannst dich schon  
heute arbeitslos melden. 

Lohnt sich das  
überhaupt?

Ja, absolut! Der Zwischenverdienst  
und die Kompensationszahlung der 

Arbeitslosenversicherung sind zusam- 
mengerechnet immer höher als die  
reine Arbeitslosenentschädigung.  

Zudem sammelst du Berufs- 
erfahrung und erwirbst  

neue Beitragszeiten.

Wie ist das möglich?Das ist ein Verdienst während  
der Arbeitslosigkeit, der tiefer  

ist als deine Arbeitslosen- 
entschädigung.

Im Herbst...
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In den meisten Kantonen erfolgt die Anmeldung bei einem 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), in einigen 
aber auch bei der Gemeindeverwaltung. Was für deinen  

Wohnort gilt, erfährst du auf www.ch.ch  
unter «Arbeitslosigkeit anmelden».

www.ch.ch

Dann würde ich das RAV  
anrufen und denen sagen, dass 
du bald keinen Job mehr hast.

Ja, das  
mache ich.

Nein, du kannst nicht  
anrufen und auch kein Mail  

schreiben. Du musst vorbeigehen  
und dich persönlich arbeitslos mel-

den. Und zwar spätestens am ersten 
Tag, für den du Arbeitslosenent- 

schädigung beanspruchst.

Hast du deine ID, deinen  
AHV-Ausweis und deine Wohn-

sitzbescheinigung dabei?

Ich fühle mich  
schrecklich. Am liebsten  
würde ich wieder nach  

Hause gehen.

Das verstehe ich.  
Aber glaub mir, es ist  

keine Schande, arbeitslos zu 
sein. Das kann jedem passieren. 
In der Schweiz sind momentan 

etwa 20’000 Jugendliche  
ohne Job.

Ja, ich habe  
alles dabei.
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Hübsche Katze, wie  
heisst sie?

Ab nächster  
Woche…  
Und du?

Seit dem Sommer. Ich habe  
nach der Lehre nichts gefunden.  

6 Wochen war ich im Zwischenverdienst 
bei einem Bauunternehmen. Jetzt ist es 

schwierig, eine Stelle zu suchen.

Ja. Aber für die  
Beratung beim RAV und  

für Vorstellungsgespräche  
bekomme ich frei.

Meldest du dich kurz  
vor dem Einrücken in  

die Rekrutenschule (RS)  
arbeitslos, hast du keinen 
Anspruch auf Arbeitslo-

senentschädigung, weil du 
nicht «vermittelbar» bist. 
Wenn deine Anmeldung  
hingegen schon mehrere  

Monate vor der RS  
erfolgt und du alle An-
spruchsvoraussetzungen 
erfüllst, kannst du mit  

Taggeldern der Arbeitslo-
senversicherung rechnen.

Und Arbeitslosen- 
entschädigung…?

Bist du  
in der RS?

Caty. Und ich  
bin Lisa.

Felix, freut  
mich! Auch  
arbeitslos?
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Bitte füllen Sie  
dieses Formular  
aus. Und dann müs-
sen Sie noch eine 
Arbeitslosenkasse 
auswählen. Gestern habe ich  

mich in einer kleinen  
Gärtnerei vorgestellt. 
Würde mir gefallen.

Und du? Hast du  
dich jetzt arbeitslos  
gemeldet?

Ja. Ich muss meiner  
Arbeitslosenkasse noch einige 
Formulare einschicken, aber 

sonst ist alles erledigt. 

Übrigens: Alle Formulare in Zusammenhang  
mit der Arbeitslosigkeit findest du auf  

www.treffpunkt-arbeit.ch 

Dann drücke ich  
dir die Daumen, dass  

es klappt!

Ja, in jedem Kanton gibt es 
mehrere Arbeitslosenkassen. 
Du entscheidest, von welcher 

du während deiner Arbeitslosig-
keit betreut werden möchtest. 

Ich möchte zur  
Unia ALK!

Das ist eine gute  
Entscheidung!

Ich bin bei der Unia ALK, die kann  
ich dir empfehlen, bis jetzt bin  
ich sehr zufrieden.

Eine Arbeitslosen- 
kasse auswählen, gibt es  

da verschiedene?
In einer Bar...
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Hey, das freut mich für  
dich, Patrick… Ja, ich bin auch  
gerade auf dem Weg zu einem  

Vorstellungsgespräch…  
Danke … Tschüss.

Patrick hat einen neuen  
Job gefunden.

Toll! Ich hoffe,  
bei dir klappt’s  
diesmal auch. 

Ja, ich drücke  
dir auch beide  
Daumen, Lisa.

Wie kommst du zu deinem Geld?

Damit die Arbeitslosenkasse deinen Anspruch auf Arbeitslosenent-	
schädigung abklären kann, musst du im ersten Monat deiner 	
Arbeitslosigkeit folgende Unterlagen einreichen:

	 •	 Formular Antrag auf Arbeitslosenentschädigung 

	 •	 Kopie deiner Anmeldung der Arbeitslosigkeit

	 •	 Formular Arbeitgeberbescheinigung (Arbeitgeber-	
	 	 	 bescheinigungen der letzten 2 Jahre)

	
Und allenfalls auch: 

	 •	 Formular Unterhaltspflicht gegenüber Kindern 

	 •	 Wenn du aus einem EU/EFTA-Staat in die Schweiz kommst: 	
	 	 	 Formular PD U1 

	 •	 Kopie der gültigen Aufenthaltsbewilligung, sofern du nicht 	
	 	 	 die Schweizer Staatsbürgerschaft oder eine Niederlassungs-	
	 	 	 bewilligung hast

Später wird dir dann das Formular «Angaben der versicherten Person» 
jeweils gegen Ende des Monats direkt vom Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) zugeschickt.

Fülle dieses Formular umgehend aus und schicke es an deine Arbeitslosen-
kasse. Falls du in diesem Monat gearbeitet hast, Militär- oder Zivildienst 
leisten musstest oder krankgeschrieben warst, dann musst du die entspre-
chenden Formulare ebenfalls einreichen.

Wenn die Arbeitslosenkasse deine Unterlagen vollständig und korrekt aus-	
gefüllt erhalten hat, werden dir die Taggelder in der Regel innerhalb von 
einigen wenigen Arbeitstagen überwiesen.
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Ich wusste  
gar nicht, dass  
ihr euch kennt.

Ja, sehr…Hast du  
auch wieder eine Stelle  
gefunden, Felix?

Danke, dass du uns  
geholfen hast, Caty!

Wir haben früher  
zusammen Fussball  

gespielt.

Nur eine befristete  
bis im Herbst. Aber das  

ist in Ordnung, danach gehe  
ich sowieso für ein halbes  

Jahr nach England.

Keine Ursache. Falls  
ihr Fragen habt, meldet euch  

einfach wieder bei mir oder bei 
eurer Zahlstelle der Unia Arbeits-

losenkasse – wir helfen euch 
gerne weiter. 

Gefällt dir 
dein neuer Job,  

Lisa?

Gute Idee. Weiter- 
bildungen erhöhen die  

Chancen auf dem  
Arbeitsmarkt!

Die Zeichnungen in diesem Comic  
stammen von Reto Meyer, die Geschichte 

geschrieben hat Barbara Rebsamen.

Weitere Informationen über die Arbeiten von 	
Reto Meyer und Barbara Rebsamen: 	
www.reto-meyer.ch und www.textmitstil.ch.
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Bereits als Kind konnte 	
ich die gängigsten 
Comic-Charaktere wie 
Asterix und Obelix oder 
Lucky Luke problemlos 
aufs Papier bringen. 
Meine Leidenschaft für 
das Zeichnen hat dann 
auch dazu geführt, dass 
ich nach meiner ersten 
Lehre als Zimmermann 
eine Zweitausbildung 
zum Grafiker in Angriff 
genommen habe. Paral-

lel dazu realisiere ich in meiner Freizeit Aufträge wie 
die Illustration der vorliegenden Broschüre. In den 
Bereichen Street Art und Graffiti habe ich ebenfalls 
schon diverse Projekte umgesetzt.

Als Kommunikationsverantwort-
liche der grössten Schweizer 
Arbeitslosenkasse versuche ich 
meine Texte der jeweiligen Leser-
schaft anzupassen. Auf die Idee 
zu dieser Broschüre bin ich durch 
die Erinnerungen an meine eigene 
Jugendzeit gekommen: Damals 
habe ich lieber Comics angeschaut 
als Bücher gelesen - und ich hatte 
einen schwarzen Kater mit gelben 
Augen, der mein Helfer und Tröster 
in allen Lebenslagen war.



Nützliche Informationen  
zum Thema «jung und arbeitslos» 
findest du auf www.alk.unia.ch


